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Satzung 
 

über den BEBAUUNGSPLAN "Querungshilfe Aachtal" der Gemeinde Volkertshausen 
 
 
Aufgrund § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) und § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. mit § 4 der Ge-
meindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in den jeweils gültigen Fassungen, hat der 
Gemeinderat am 29. Oktober 2018 den Bebauungsplan "Querungshilfe Aachtal" als Satzung 
beschlossen: 
 
 

§ 1 
Rechtsgrundlagen 

 

 Baugesetzbuch (BauGB) 

 Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke  

(Baunutzungsverordnung – Bau NVO) 

 Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts 

(Planzeichenverordnung 1990 – PlanzV 90 -) 

 Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) 

in den jeweils gültigen Fassungen 
 
 
 

§ 2 
Räumlicher Geltungsbereich 

 
Der räumliche Geltungsbereich ergibt sich aus den Festsetzungen im Plan (zeichnerischer 
Teil gem. § 2 Ziff. 1). 
 
 

§ 3 
Bestandteile des Bebauungsplans 

 
Der Bebauungsplan besteht aus 
 
1. den zeichnerischen Festsetzungen (Plan) vom 29. Oktober 2018 und 
2. der Begründung vom 29. Oktober 2018 
 
 

§ 4 

Bodenfunde 
 

Da möglicherweise mit archäologischen Bodenfunden gerechnet werden muss, ist der Be-

ginn von Erdarbeiten frühzeitig vor Baubeginn dem Kreisarchäologen (Am Schossgarten 2, 

78224 Singen, 07731/61229 oder 0171/3661323) mitzuteilen. Gemäß § 20 Denkmalschutz-

gesetz sind etwaige Funde (Scherben, Knochen, Mauerreste Metallgegenstände, Gräber, 

auffällige Bodenverfärbungen) umgehend dem Kreisarchäologen oder dem Landesamt für 

Denkmalpflege (Dienststelle Hemmenhofen, Fischersteig 9, 78343 Gaienhofen, Tel. 

07735/93777-0) zu melden und bis zur sachgerechten Dokumentation und Ausgrabung im 

Boden zu belassen. Mit Unterbrechungen von Bauarbeiten ist zu rechnen und Zeit zur Fund-

bergung einzuräumen. 
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§ 5 
Ausnahmen, Befreiungen und Abweichungen 

 
Für Ausnahmen, Befreiungen und Abweichungen von bauplanungsrechtlichen Festset-
zungen gilt § 31 BauGB.  
 
 

§ 6 
Ordnungswidrigkeiten 

 
Eine Ordnungswidrigkeit begeht, wer gem. § 213 BauGB handelt. 
 
 

§ 7 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt mit der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 

 

 

Hinweis: 
 

Gem. § 215 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) werden unbeachtlich 
 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten 

Verfahrens- und Formvorschriften, 
 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften 

über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und 
 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs,  
 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplans oder 

der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung be-

gründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 
 

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 

Baden-Württemberg (GemO) oder von aufgrund der GemO erlassener Verfahrensvorschrif-

ten beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn 

sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegen-

über der Gemeinde geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung be-

gründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit 

der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 
 

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4 BauGB über die fristgemäße 

Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige 

Nutzung durch diesen Bebauungsplan und über das Erlöschen von Entschädigungsansprü-

chen wird hingewiesen. 

 

 

Ausfertigung: 
 

Volkertshausen, den 29. Oktober 2018 

 

 

 

 Alfred Mutter 

 Bürgermeister 


